
  Anlage zum Beschluss 121-2013 

 

 
Bebauungsplan Nr. 06/91, OT Wolfen der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
„Areal A ChemiePark Bitterfeld-Wolfen“, 4. Änderung 
 
Übersicht zur Abwägung 
 
Lfd. 
Nr. 

Behörden/Ämter/ 
sonstige Träger 
öffentlicher Belange 

Stellungnahme 
vom 

Zustimmung bzw. 
zur Kenntnis 
genommen 

nicht abwägungs-
relevante Anregung-
en und Hinweise 

abwägungsrelevante Stellungnahmen keine 
Stellungnahme 

     teilweise 
berücksichtigt 

berücksichtigt nicht 
berücksichtigt 

 

1  Landesamt für 
Verbraucherschutz 

24.05.2013 
x      

2  Landesamt für 
Vermessung und 
Geoinformation 

14.05.2013 
   x   

3  Landesverwaltungsamt 30.05.2013 x      

4  Landkreis Anhalt-Bitterfeld   19.06.2013 x   x   

5  Regionale Planungs-
gemeinschaft 

07.05.2013 
x      

6  Polizeidirektion Dessau 13.05.2013 x      

7  Industrie- und 
Handelskammer 

11.07.2013 x      

8  Regionalverkehr Bitterfeld-
Wolfen 

13.06.2013 x      

9  Nahverkehrsservice 
Sachsen-Anhalt GmbH 

14.05.2013 x      

10  Gemeinschaftsklärwerk 
Bitterfeld-Wolfen 

      x 

11  EVIP GmbH  14.05.2013    x   

Roennike
Textfeld
Anlage / Nr. 121-2013



  Anlage zum Beschluss 121-2013 

 

Lfd. 
Nr. 

Behörden/Ämter/ 
sonstige Träger 
öffentlicher Belange 

Stellungnahme 
vom 

Zustimmung bzw. 
zur Kenntnis 
genommen 

nicht abwägungs-
relevante Anregung-
en und Hinweise 

abwägungsrelevante Stellungnahmen keine 
Stellungnahme 

     teilweise 
berücksichtigt 

berücksichtigt nicht 
berücksichtigt 

 

12  Telekom Deutschland 
GmbH 

      x 

13  PD ChemiePark     x   

 
 



  Anlage zum Beschluss 121-213 
 

 

 
S Stadt Bitterfeld-Wolfen   Bebauungsplan Nr. 06/91, OT Wolfen 

4. Änderung, Entwurf  „Areal A ChemiePark Bitterfeld-Wolfen“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 1 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen 

 

Zu 2) Dem Hinweis wird in folgender Form gefolgt: 

Unter Pkt. 2 der Begründung wird zur Information ergänzend folgende Passage 
aufgenommen:  

Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation weist in seiner Stellungnahme 
darauf hin, dass im Plangebiet Grenzeinrichtungen vorhanden sind, die nicht 
unbefugt eingebracht, verändert oder beseitigt werden dürfen. Der Träger der 
Baumaßnahmen hat dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Arbeiten zur Sicherung 
bzw. Wiederherstellung der Grenzmarken durch eine nach § 1 des Vermessungs- 
und Geoinformationsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt befugte Stelle 
durchgeführt wird. Grenzmarken sind im Falle der Gefährdung rechtzeitig vor Beginn 
der Bauarbeiten zu sichern.  

Bemerkungen: 
 
 
 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
 

1 

2 



 

 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen   Bebauungsplan Nr. 06/91, OT Wolfen 

4. Änderung, Entwurf  „Areal A ChemiePark Bitterfeld-Wolfen“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 2 Lfd. Nr. der Versandliste 2 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

zu 3) Den Hinweisen wird in folgender Form gefolgt: 

Die Aussage zu den Flurstücken wird in der Begründung angepasst. In diesem 
Zusammenhang wird auch die Beschreibung des Umrings konkretisiert.  

Für die Planinhalte ergeben sich daraus keine Änderungen. 

 

zu 4) Den Hinweisen wird in folgender Form gefolgt: 

Der Vermerk zur Kartengrundlage wird ergänzt bzw. korrigiert. 

 

 

 

 

 
Bemerkungen: 
 
 
 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
 

4 

3 



 

 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen   Bebauungsplan Nr. 06/91, OT Wolfen 

4. Änderung, Entwurf  „Areal A ChemiePark Bitterfeld-Wolfen“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 3 Lfd. Nr. der Versandliste 4 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
zu 1) Dem Hinweis wird in folgender Form gefolgt: 

Die Begründung wird unter Pkt. 6.3 - Grünplanung - wie folgt ergänzt: 
 
Die untere Naturschutzbehörde weist in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass durch 
die Verschiebung der Baugrenze eine bisher zu begrünende Fläche überbaut wird. 
Zur Einhaltung der bebaubaren Grundfläche (Grundflächenzahl) ist es erforderlich, 
auf dem Grundstück Teilflächen zu entsiegeln. Da der B-Plan nur pauschal 
Grünflächen festsetzt, wird aus naturschutzfachlicher Sicht der 4. Änderung, 
insbesondere der Erweiterung der Baugrenze, unter dem Vorbehalt zugestimmt, 
dass an anderer Stelle eine gleichwertige Grünfläche entsteht. 
 
 
 

Bemerkungen: 
 
 
 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
 

1 



 

 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen   Bebauungsplan Nr. 06/91, OT Wolfen 

4. Änderung, Entwurf  „Areal A ChemiePark Bitterfeld-Wolfen“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 4 Lfd. Nr. der Versandliste 4 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 2) Es wird zur Kenntnis genommen, dass forstwirtschaftliche Belange von der 

Planung nicht berührt werden. 

 
zu 3) Dem Hinweis wird in folgender Form gefolgt: 

Die Begründung wird unter Pkt. 6.6 - sonstige Hinweise - um die gegebenen 
Hinweise ergänzt. 

 
zu 4) Dem Hinweis wird in folgender Form gefolgt: 

Die Begründung wird unter Pkt. 6.6 - sonstige Hinweise - um die gegebenen 
Hinweise ergänzt. 
 
Die südlich angrenzende Fläche wurde bereits im Ursprungsplan als mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastete Fläche gekennzeichnet. Sie ist jedoch von 
der Änderung nicht betroffen. 
 
 

Bemerkungen: 
 
 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
 

2 

3 

4 

5 



 

 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen   Bebauungsplan Nr. 06/91, OT Wolfen 

4. Änderung, Entwurf  „Areal A ChemiePark Bitterfeld-Wolfen“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 5 Lfd. Nr. der Versandliste 4 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 5) Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Sie betreffen nicht die Inhalte der 4. Änderung des Bebauungsplanes. 
 
 
 
zu 6) Es wird zur Kenntnis genommen, dass von den genannten Ämtern keine 

Einwände vorgebracht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemerkungen: 
 
 
 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
 

6 



 

 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen   Bebauungsplan Nr. 06/91, OT Wolfen 

4. Änderung, Entwurf  „Areal A ChemiePark Bitterfeld-Wolfen“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 6 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen 

 
zu 2) Den Hinweisen wird in folgender Form gefolgt: 

In die Begründung wird unter Punkt 6.5 - Technische Erschließung - folgende 
Passage aufgenommen: 

In der Stellungnahme der EVIP GmbH wird mit Bezug auf die Errichtung einer 
Rohrbrücke über die Andresenstraße darauf hingewiesen, dass sich in dem hierfür 
vorgesehenen Bereich Versorgungsanlagen befinden. Bei Realisierung der 
Baumaßnahme ist die Zugänglichkeit der Anlagen jederzeit zu gewährleisten. Mit 
baulichen Anlagen/Fundamenten ist zu den Versorgungsanlagen ein 
Mindestabstand von 1,0 m einzuhalten. Die Errichtung von Zaunanlagen sowie das 
Eintreiben von Schnurpfählen und Erdspießen bedürfen eines Mindestabstandes 
von 0,5 m.  

Weiterführende Regelungen sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. 

 

Bemerkungen: 
 
 
 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
 

2 

1 



 

 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen   Bebauungsplan Nr. 06/91, OT Wolfen 

4. Änderung, Entwurf  „Areal A ChemiePark Bitterfeld-Wolfen“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 7 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 

zu 3) Dem Hinweisen wird gefolgt. 

Er wird in die Begründung unter Punkt 6.5 übernommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen: 
 
 
 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
 

3 



 

 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen   Bebauungsplan Nr. 06/91, OT Wolfen 

4. Änderung, Entwurf  „Areal A ChemiePark Bitterfeld-Wolfen“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 8 Lfd. Nr. der Übersicht 12 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
zu 1) Den Hinweisen wird in folgender Form gefolgt: 

Auf den angrenzenden Versorgungkorridor wird in der Begründung unter Punkt 6.5 - 
Technische Erschließung - ergänzend hingewiesen. 

 
zu 2) Den Hinweisen wird in folgender Form gefolgt: 

Die Begründung zur Satzungsfassung wird unter Punkt 6.2 - überbaubare 
Grundstücksfläche - auf der Grundlage einer Beschreibung des geplanten 
Vorhabens und der getroffenen Festsetzung mit entsprechendem Wortlaut ergänzt: 

 

 

 

 

 

  

Bemerkungen: 
 
 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
 

2 

1 



 

 

 
Stadt Bitterfeld-Wolfen   Bebauungsplan Nr. 06/91, OT Wolfen 

4. Änderung, Entwurf  „Areal A ChemiePark Bitterfeld-Wolfen“ 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 9 Lfd. Nr. der Übersicht 12 

 

Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
(öffentliche Auslegungen) 
 

Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Bemerkungen: 
 
 
 
 

Beschluss ja  nein  Enthaltung  
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